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A Umweltbericht

A.1 Einleitung
Die Erstellung dieses Umweltberichts erfolgt auf Grund der Vorgaben des § 2 Absatz 4 und § 2a 
BauGB. Die Struktur des Umweltberichts ergibt sich aus der Anlage zu § 2 Absatz 4 und § 2a 
BauGB, in Verbindung mit § 1 Absatz 7 und § 1a BauGB.
Als Grundlage der Bewertung der Umweltauswirkungen werden Aussagen aus dem Regionalen 
Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade (RROP 2013), dem Landschaftsrahmenplan des
Landkreises Stade (LRP 2014), sowie örtliche Begehungen herangezogen und die vorliegenden 
Gutachten ausgewertet.
Als Arbeitshilfe zur Strukturierung des Umweltberichts dient der „Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung“ von W. Schrödter und K. Habermann-Nieße. Zur Einordnung der Untersuchungsfaktoren in 
Wertstufen wird als Literatur die „Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenab-
bauvorhaben“ (Niedersächsisches Landesamt für Ökologie) herangezogen.

 A.1.1 Angaben zum Bestand

Das Plangebiet liegt in der Ortslage Mittelnkirchen auf Höhe des Ortszentrums Steinkirchen. Das 
Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,92 ha.
Die Diedrich Nodorp Baustoffhandelsgesellschaft mbH betreibt zurzeit im Plangebiet eine Anlage 
zum Umschlag und zur Lagerung von Schüttgütern. Darüber hinaus wird ein Speditionsunterneh-
men für Nah- und Fernverkehr betrieben. 
Im Plangebiet sind Wohnnutzungen, Gewerbeflächen, Lagerflächen für Baustoffe und Obstanbau-
flächen vorhanden. Im Süden verläuft eine Gewässerfläche mit Charakter eines breiten Grabens. 
Innerhalb des Plangebietes fällt das Gelände flächig von Westen nach Osten leicht um ca. 1 m ab,
von 2 m NHN auf 1 m NHN. 

In der näheren Umgebung liegen keine Schutzgebiete. Nördlich und südlich schließen Mischnut-
zungen an, östlich und südöstlich liegen weitläufige Obstanbauflächen. 
Westlich des Plangebietes verläuft die Hauptstraße „Hohenfelde“ mit Lühedeich und Lühe dahinter
anschließend.

Der Flächennutzungsplan stellt den Planbereich als Mischgebiet bzw. das östliche Drittel als Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Da die mittel- bis langfristigen Entwicklungsabsichten des Betriebes
über die Darstellungen im FNP hinausgehen, ist eine parallele Änderung des FNP mit Erweiterung
der Flächen für den Betrieb erforderlich. Das Plangebiet ist über die Straße Hohenfelde durch eine
bestehende Zufahrt erschlossen. 
Mit der Planung werden neue Eingrünungs- bzw. Abschirmungsmaßnahmen an den neu entste-
henden Baugebietsrändern geschaffen, um eine angemessene Abgrenzung zur umgebenden 
Landschaft zu sichern. Weiterhin werden im Rahmen der Planung Belange des Immissionsschut-
zes berücksichtigt, da mit der Planung perspektivisch gewerbliche Nutzungen näher an Wohnnut-
zungen rücken können. 
Das Plangebiet befindet sich teilweise im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung der Gemeinde 
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Mittelnkirchen. Deshalb werden für den übrigen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
Anforderungen hinsichtlich der äußeren Gestaltung der Gebäude über die „Örtlichen Bauvorschrif-
ten“ formuliert. Damit soll verhindert werden, dass das traditionelle und historische Ortsbild in der 
Gemeinde beeinträchtigt wird. 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des geschlossenen Obstanbaugebietes Altes Land in der 
Ortslage eines historischen Deichhufendorfes. Daraus ergeben sich besondere Eigenarten mit 
spezifischen Anforderungen an die Planung (vgl. auch Gestaltungssatzung Gemeinde Mittelnkir-
chen, Elbberg 2010; Baufibel Altes Land, Elbberg 2011; Länderübergreifende Kulturlandschafts-
analyse Altes Land [der Länder Hamburg und Niedersachsen], Kleefeld et al. 2007). Es sind im 
Umfeld des Plangebiets zahlreiche Baudenkmale und der Lühedeich als historisches Zeugnis der 
anthropogenen Landnutzung vorhanden.

Naturräumlich handelt es sich um den Bereich der Elbmarschen. Als potentiell natürliche Vegetati-
on ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Eindeichung ein Eichen-Eschen-Marschenwald an-
zunehmen, die ursprüngliche natürliche Vegetation ist als Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex anzuneh-
men.

 A.1.2  Ziele der Planung

Die Gemeinde Mittelnkirchen überplant mit dem Bebauungsplan Nr. 8 das ca. 1,92 ha große Areal.
Die Gemeinde Mittelnkirchen hat die Absicht, mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 (Auf-
stellungsbeschluss vom 14.06.2018) für einen bestehenden Baustoffhandelsbetrieb die Bestands-
nutzung zu sichern und Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. 

 A.1.3  Festsetzungen des Bebauungsplans

Art der baulichen Nutzung
MI Mischgebiet
GEe eingeschränktes Gewerbegebiet
Randeingrünung / private Grünflächen
Gewässerflächen

Maß der baulichen Nutzung
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) in den bebaubaren Bereichen wird mit 0,6 festgesetzt. Sie 
darf durch Nebenanlagen auf max. 80% überschritten werden, die rechnerisch höchstens zulässi-
ge Versiegelung beträgt somit 80% der Fläche. 

 A.1.4 Bedarf an Grund und Boden

Bestand: Plangebiet:                                                             1,92   ha  
Dorfgebiet OD            0,57 ha
Bestehendes Gewässer (Graben) 0,07 ha
Lagerfläche Baustoffe (zu sichern) 0,66 ha
Obstbaufläche (EOS) 0,62 ha
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Planung: Plangebiet:                                                             1  ,  92   ha  
Mischgebiet neu 0,57 ha
Bestehendes Gewässer 0,07 ha
Gewerbegebiet neu 1,06 ha
Randeingrünung 0,22 ha

A.2 Ziele des Umweltschutzes
Innerhalb der folgenden Übersicht werden eine Auswahl für die Umweltschutzziele im Untersu-
chungsgebiet relevanter Fachgesetze und die zentralen Fachplanungen dargelegt. Das Untersu-
chungsgebiet besteht aus dem Plangebiet und einem Umfeld von ca. 50 m.

 A.2.1 Fachgesetze

Baugesetzbuch (BauGB)
§ 1a (2) Bodenschutzklausel: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 

werden.“ 
§ 1a (3) „Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind in der Ab-
wägung zu berücksichtigen.“ 

§ 1 (7) „Berücksichtigung der Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, biologische Vielfalt und den Menschen, Vermeidung von Emissionen sowie sachge-
rechter Umgang mit Abwässern, Berücksichtigung der Darstellungen von Landschaftsplänen 
etc.“ 

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)
§ 1 (1) "Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 

und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, 
dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-
schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf 
Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erfor-
derlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft." 

§ 13 „Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensie-
ren.“ 

§ 15 (1) „Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alter-
nativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchti-
gungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen.“ 

§ 15 (2) „Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
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des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen).“ 

§ 18 (1) „Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen
oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach
den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.“ 

§ 34 (1) „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Er-
haltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchti-
gen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet 
ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben sich die 
Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, 
wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. Der Projektträger hat
die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen.“ 

§ 34 (2) „Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen führen kann, ist es unzulässig.“ 

§ 34 (3) „Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt werden, so-
weit es 1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 2. zumutbare Alternativen, den mit 
dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen 
zu erreichen, nicht gegeben sind.“

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
§ 1a (1) "Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und

Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und 
im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer 
ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtge-
biete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige 
Entwicklung gewährleistet wird." 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
§ 1 „Es sollen nachhaltig die Funktionen des Bodens gesichert oder wiederhergestellt werden. 

Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hier-
durch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Ein-
wirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigun-
gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
§ 1 (1) „Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und

sonstige Sachgüter sollen vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt werden.“ 

§ 50 "Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
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vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von
schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen 
hervorgerufenen Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen-
den Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden wer-
den." 

 A.2.2 Fachplanungen

Darstellungen des Regionalen Raumordnungsprogramms
Die Flächen des Plangebietes sind im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Sta-
de von 2013 (RROP2013) bereits überwiegend als Baubereich ausgewiesen. Nördlich, östlich und 
südlich des Plangebietes schließen „Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft“ an.
Das Plangebiet sowie die nördlich und südlich angrenzenden Bereiche sind als „kulturelles Sach-
gut“ gekennzeichnet. 
Westlich wird das Plangebiet von einem „Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung“ be-
grenzt.  

Darstellungen des Landschaftsrahmenplans
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade stellt das Gebiet wie folgt dar: 

 Karte 1 – Arten und Biotope:   Der westlichste Bereich des Gewässers ist als Biotop mit ein-
geschränkter Bedeutung gekennzeichnet.

 Karte 2 – Landschaftsbild:   Überwiegend als Siedlungsbereich klassifiziert, teilweise bzw.
angrenzend als  Landschaftsbildeinheit  (LBE-009) mit  mittlerer  Bedeutung für  das Land-
schaftsbild und das Landschaftserleben. Aufwertung durch nahe Baudenkmale, Abwertung
durch Beeinträchtigungszone von Straßen.

 Karte 3 – Biotopverbund:   Gebiet liegt im Schwerpunktraum für die lokale Biotopvernetzung
eines engmaschigen und arten- und strukturreichen Gewässernetzes im Alten Land.

 Karte 4 – Zielkonzept:   Gebiet der Zielkategorie  5 „Siedlungsgebiet mit möglichst hohem
Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation“, in etwa das östlichste Viertel ist als Obstbaugebiet
(ZK4-064 Obst) klassifiziert, Ziel ist die umwelt- und naturverträgliche Nutzung. Außerdem
insgesamt dargestellt  als „Schwerpunktraum zur Sicherung und Entwicklung von Vernet-
zungsstrukturen mit besonderer ökologischer und/oder kulturhistorischer Bedeutung im Al-
ten Land“.

 Karte 5 – Maßnahmen:   Teil eines Gebiets mit „besondere[n] Anforderungen an den Obst-
anbau zur Sicherung und Entwicklung von Vernetzungsstrukturen mit  ökologischer und/
oder kulturhistorischer Bedeutung im Alten Land“.

Darstellungen des Flächennutzungsplans
Da die Erweiterungsabsichten des Betriebes über die Darstellungen im FNP hinausgehen, ist eine 
parallele Änderung des FNP mit Erweiterung der Bauflächen für den Betrieb erforderlich. 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird daher die 11. Änderung des FNP aufgestellt. 
Durch die Änderung des FNP werden Bebauungsplan und FNP anschließend aufeinander abge-
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stimmt sein, so dass dann der Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
genügt. 

Landschaftsplan (2018)
Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Lühe liegt in der 1. Änderung vom 21.12.2018 vor. Dieser
trifft für den Bereich die folgenden Darstellungen:

 Blatt 5250.1N   –    Biotopbestand Nord  :   Der Plan weist die Biotope im Plangebiet überwie-
gend korrekt als Dorfgebiet (OD), Lagerflächen (OFL), Obstanbau (EOB) und künstliches
Stillgewässer (SX) aus.
Die Ausweisung von „EOB“ ist im Plangebiet überwiegend unzutreffend, es handelt sich vor
Ort um Spindelobstplantagen (EOS).

 Blatt 5250.2   –   Arten & Biotope  :   Der Plan weist die Lagerflächen als Biotope geringer Be-
deutung aus, die übrigen Flächen als Biotope allgemeiner bis geringer Bedeutung. Das
Stillgewässer wird separat als solches ausgewiesen. Es werden keine für Arten und/oder
Biotope hochwertigen Bereiche ausgewiesen.

 Blatt     5250.3   –   Landschaftsbild  :   Es werden Bereiche mit sehr geringer Bedeutung (Gewer-
be / Hohe Nutzung) und Bereiche mit hoher Bedeutung (extensiver Obstbau & traditioneller
Dorfbereich) ausgewiesen.

Die Obstbauflächen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild beruhen auf der Einstu-
fung als „EOB“, diese Bereiche stellen sich vor Ort jedoch als intensiver Obstbau in Spin-
delobstplantagen (EOS) dar; diese Bereiche sind daher gemäß Klassifizierung des Land-
schaftsplanes als „Intensiver Obstbau“ von mittlerer Bedeutung einzustufen.

 Blatt  5250.4   –    Boden & Gewässer  :   Der  Bereich  wird  als  „Tiefumbruchboden aus Klei-
marsch“ klassifiziert.

 Blatt 5250.5   –   Biotopverbund  :   Nördlich durch einen Graben als potentielles Element im lo-
kalen Biotopverbund begrenzt, dieser ist im Bestand jedoch nicht vorhanden. In Nord-Süd-
Ausrichtung führt ein Bereich für eine Ortsrandeingrünung als potentielles Element im loka-
len Biotopverbund durch das Plangebiet.

 Blatt 5250.6 – Konfliktpotenziale:   Der Plan weist in dem Gebiet eine Änderungsfläche des
Flächennutzungsplanes „M 5“ aus, diese umfasst u.a. die durch den Bebauungsplan neu
zu beplanenden Bereiche.

 Blatt  5250.7 – Ziele & Maßnahmen:   Der Plan weist  in dem Gebiet „Siedlungsbestand“,
„überwiegend im Obstbau genutzte Flächen“ sowie „Ortsrandgrün“ aus. Es werden keine
Maßnahmenflächen ausgewiesen.

Denkmalschutz
Im Plangebiet (Hausnummer 25) sowie südlich davon (Hausnummer 27) befinden sich Baudenk-
male, die als Baudenkmalgruppe als erhaltenswürdige Gesamtanlage zusammengefasst sind.  
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 A.2.3 Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange

Umweltschutzziele wurden insbesondere durch 
 die Wahl eines verkehrsmäßig leicht erschließbaren Standortes, 
 die Lage in direkter Nachbarschaft zu bereits bebauten Flächen, 
 die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, 
 die Festsetzung von privaten Grünflächen (Randeingrünung) 
 und die sonstigen gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplans 
berücksichtigt. 

A.3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen

 A.3.1  Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Immissionsschutz, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flächennutzungen und Raumfunktio-
nen: RROP, FNP: Bestandsaufnahme durch den Planer

Das Untersuchungsgebiet liegt in etwa mittig in der Deichhufensiedlung Mittelnkirchen. Nach Nor-
den und Süden liegen Dorfgebiete mit mischgebietscharakter, im Osten schließen Obstbauflächen
an, westlich liegt die Hauptverkehrsstraße regionaler Bedeutung. Immissionen können von der 
Hauptverkehrsstraße sowie den bestehenden gewerblichen und landwirtschaftlichen Nutzungen 
ausgehen. 

Für die Landwirtschaft ist das Alte Land insgesamt von hoher Bedeutung, die betroffenen kleinen, 
siedlungsnahen Flächenbereiche sind jedoch nicht von erheblicher Bedeutung.  

Eine Vorbelastung ist durch die Hauptverkehrsstraße sowie vorhandene Nutzungen gegeben (Im-
missionen von Schall, Staub, Licht, Reflexionen), siehe Gutachten.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es entsteht wenig zusätzlicher Verkehr durch die Planung auf der Hauptzufahrtsstraße. Das Plan-
gebiet wird nicht für die Sicherung des Unternehmens neu ausgewiesen. Es ergeben sich insge-
samt keine planungsbedingten Änderungen.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Durch die Planung wird die vorhandene Nutzung im Plangebiet gesichert. Erweiterungen der vor-
handenen Nutzungen werden ermöglicht. Durch die Nutzungen wird es zu einer geringen Zunah-
me des Verkehrs auf der angrenzenden Hauptverkehrsstraße kommen. Der Verkehr wird wie im 
Bestand über die vorhandenen Straßen abgewickelt.

Es werden private Grünflächen durch Festsetzung als Flächen zur Anpflanzung standortgerechter 
heimischer Gehölze geschaffen. Obstbauflächen gehen in Teilbereichen verloren.
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Gemäß der Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung sind aufgrund der am Standort 
betriebenen Aggregate und der Entfernung zu den Immissionsorten bei sachgerechtem Betrieb 
der Anlage immissionsrelevante tieffrequente Geräusche bzw. eine Überschreitung des Spitzenpe-
gelkriteriums nicht zu erwarten. Die Anforderungen der TA Lärm bezüglich des anlagenbezogenen 
Verkehrs im öffentlichen Verkehrsraum werden eingehalten.

Siehe Anlage: TÜV NORD (2020):  Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung

Gemäß Untersuchungen zu den Staubemissionen ist für den höchst belasteten Punkt im Rechen-
gebiet auf Grundlage langjähriger statistischer Zusammenhänge auf Basis des Jahresmittelwerts 
keine unzulässige Anzahl von Überschreitungen des Immissions-Tagesmittelwerts zu erwarten. 
Die Regelungen der 39. BImSchV für die Kurzzeitgrenzwerte für PM10 werden entsprechend ein-
gehalten. Insgesamt kommt es durch die beantragte Änderung des Betriebes nicht zu erheblichen 
Beeinträchtigungen oder erheblichen Nachteilen für Anwohner / Nachbarn durch Staub. 

Siehe Anlage: TÜV NORD (2020): Untersuchungen zu den Staubimmissionen         

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Eine Eingrünung des Plangebietes kann die negativen kleinklimatischen Auswirkungen durch Ver-
siegelung sowie lufthygienische Belastungen vermindern. 

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Durch die geplanten Festsetzungen zur Anlage standortgerechter, heimischer Grünflächen als 
Randeingrünung im Plangebiet werden auch die Eingriffe in das Schutzgut Klima/ Luft ausgegli-
chen. Es wird kein zusätzlicher Ausgleich erforderlich.

 A.3.2   Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Eine potentielle natürliche Vegetation ist als Eichen-Eschen-Marschenwald anzunehmen bzw. als 
ursprünglicher Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex vor erfolgter Eindeichung. 

Das Plangebiet ist im Jahr 2019 als Deichhufensiedlung mit dahinter anschließenden baustoffli-
chen Lagerflächen kartiert, noch nicht erschlossene Bereiche stellen sich als Spindelobstplantage 
(EOS) dar.

Das Plangebiet ist durch die Nutzungen vorbelastet, es werden Lagerplätze zur Zwischenlagerung
von Baustoffen verwendet. Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist durch Versiegelungen, intensive
Nutzung und (anthropogenen) Stoffeintrag gestört.

Im Randbereich des Dorfgebietes sind Gruppen aus großen Scheinzypressen, Rosen, Ziersträu-
chern vereinzelte Rotbuchen, Hainbuchen, Kastanien sowie Reihen aus Spindelobst vorhanden. 

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete, sonstige Schutzgebiete für Natur und Landschaft

Im Einwirkungsbereich des Plangebiets gibt es keine Vogelschutz- oder FFH-Gebiete. Es sind 
auch keine Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete vorhanden. 

Aufgrund der Größe und Art des Vorhabens sowie des Fehlens von Schutzgebieten im Einwir-
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kungsbereich ist festzustellen, dass mit dem Vorhaben kein erheblicher Eingriff in ein Gebiet im 
Sinne des § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB geplant wird. Daher wird mit Bezug auf § 
1a Absatz 4 BauGB eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG nicht notwendig.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Die Fläche liegt weiterhin mit den vorhandenen Nutzungen mit Auswirkungen durch Stofflagerung 
sowie Siedlungs- und Landwirtschaftstätigkeiten dar. Einzelne Gehölze werden im Laufe der Zeit 
entfernt. Es werden keine Festsetzungen auf Bebauungsplanebene zu planerisch gesicherten ge-
werblichen Nutzungen mit den damit verbundenen Auswirkungen getroffen. Es werden aber auch 
keine Festsetzungen zum Erhalt bzw. zur Entwicklung von Grünflächen mit Pflanzung standortge-
rechter Gehölze als Lebensraum für Arten, als Potenziale für die Biodiversität und als neuer Bio-
topraum getroffen.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Durch die Umnutzung und Versiegelung geht Boden mit Funktionen für den Naturhaushalt verlo-
ren. Es werden vorhandene Obstanbauflächen gerodet und versiegelt. Auf der anderen Seite wer-
den durch geplante Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung sowie Festsetzungen von Flächen für
Natur und Landschaft Bereiche dauerhaft gesichert und aufgewertet. Durch Pflanzung heimischer 
Gehölze sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgleich wird neuer Lebens-
raum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaffen und die Funktionen des Bodens für den 
Naturhaushalt werden in diesen Bereichen aufgewertet. Es werden Bereiche zur Anpflanzung von 
Gehölzen in den privaten Grünflächen auf Bebauungsplanebene ausgewiesen und damit dauer-
haft erhalten und entwickelt.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

 Nadelgehölze sind nur als Einzelgehölze zulässig,
 Dach- und Fassadenbegrünung kann neuen Lebensraum auf versiegelten Grundstücksberei-

chen schaffen
 Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigungen:
     Bei der Beseitigung von Bäumen und weiterer Gehölzbestände ist die gesetzlich 
     vorgeschriebene Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung zu berücksichtigen, um die 
     Tötung und Verletzung potentiell anwesender Brutvögel sowie derer Gelege und 
     Jungvögel zu vermeiden. Das Entfernen von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen 
     ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten.

          

Artenschutz / Potentialabschätzung
Das Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG sieht im § 44 Vorschriften für besonders geschützte 
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten vor. 

Für besonders geschützte Arten gelten Schädigungs- und Tötungsverbote. Für streng geschützte 
Arten gilt neben dem Schädigungs- und Tötungsverbot zusätzlich ein Störungsverbot. Das Stö-
rungsverbot gilt außerdem für die Europäischen Vogelarten. Eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich hierdurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.

Besonders geschützt sind:
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- Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97,
- Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie,
- Arten nach Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie (alle europ. Vogelarten),
- Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) BNatSchG aufgeführt sind. 
Bislang wurde noch keine Rechtsverordnung nach § 54 (1) BNatSchG aufgestellt.

Einige der besonders geschützten Arten sind zusätzlich streng geschützt, diese sind:
- Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97,
- Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie,
- Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (2) BNatSchG aufgeführt sind. 
Bislang wurde noch keine Rechtsverordnung nach § 54 (2) BNatSchG aufgestellt.

Zugriffsverbote:
Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Bei gemäß § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen oder gemäß § 18 (2) BauGB zulässigen Vorha-
ben gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 (1) BNatSchG) gemäß § 44 (5) 
BNatSchG nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) aufgeführten Tier- 
und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten.

Methodik:
Es wurde für das Untersuchungsgebiet (UG) eine Potentialabschätzung auf Grundlage einer Orts-
begehung verfasst. Es wird die potentielle Eignung als Durchzugs- und Nahrungshabitat von Fle-
dermäusen und Brutvögeln im Untersuchungsgebiet begutachtet. Das Untersuchungsgebiet ergibt
sich aus der Eingriffsfläche mit der unmittelbaren Umgebung (+ ca. 50 m). Das Untersuchungsge-
biet (UG) wurde mit einer Größe von ca. 6,2 ha abgegrenzt. 
Die Begehung erfolgte am 10.09.2019 mittags bis zum frühen Abend. Es wird weiterhin vertiefen-
de Fachliteratur herangezogen sowie die digital verfügbaren Kartierungen der zuständigen Kreis- 
und Landesbehörden ausgewertet. Das Potential des Plangebietes kann insbesondere durch Prü-
fung des digitalen Datenbestands von NLWKN, Niedersächsischen Umweltministeriums (MU) und 
des Bundesamts für Naturschutz (BfN) abgeschätzt werden.
Anhand der Biotopausstattung lässt sich ferner die Eignung als Habitate für weitere Gruppen ge-
schützter Arten abschätzen. 
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Relevanzprüfung:
Für die artenschutzrechtliche Betrachtung sind die Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und 
die Europäischen Vogelarten relevant, es muss eine Prüfung möglicher Verbotstatbestände erfol-
gen.

Durch die Art des Vorhabens und der damit verbundenen Wirkfaktoren sowie der Biotopausstat-
tung im Untersuchungsgebiet (UG) lassen sich die Vorkommen für die Betrachtung relevanter Ar-
ten im Wesentlichen auf die Gruppe der gebäude- und gehölzbrütenden Vögel und auf Fledermäu-
se beschränken. Bei weiteren geschützten Arten anderer Gruppen (z.B. Fische, Reptilien, Meeres-
säuger) ist das Eintreten von Verbotstatbeständen unter Berücksichtigung von Biotopausstattung 
und Wirkfaktoren nicht zu erwarten und kann bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Auch die 
Betroffenheit von Amphibien und Libellen kann aufgrund vorhandener Nutzung auf den Flächen 
und die damit verbundenen Wirkfaktoren ausgeschlossen werden, der vorhandene wasserführen-
de Graben im Süden des Plangebietes wird durch die Planungen in seinem Bestand nicht berührt.

Fledermausarten
Das Potential für Fledermausarten wird im UG anhand von Gehölzstrukturen und Gebäuden ins-
besondere in Bezug auf Eignung als Unterschlupf und Nahrungsraum bewertet.
Alle Fledermausarten sind streng geschützt. Einige Arten sind Kulturfolger, das umfasst alle Arten 
die in (alten) Gebäudebeständen ihre Wochenstuben einrichten, manche bilden hier ihre Winter-
quartiere. Das Potential kann an den vorhandenen Gebäuden im Untersuchungsgebiet nicht aus-
geschlossen werden. Eine Aufwertung als mögliches Quartier im Rahmen des Neubaus von Ge-
bäuden ist möglich. Die Arten der Kulturfolger reagieren nicht störungsempfindlich auf übliche Be-
gleiterscheinungen menschlicher Nähe wie Siedlungslärm oder Bewegungen in der Umgebung. 
Jedoch ist eine unmittelbare Störung in möglichen Quartieren zu unterlassen, etwa durch intensi-
ves Anleuchten oder Aufscheuchen auf Dachböden.
Die wenigen Bäume im Plangebiet bieten aufgrund geringer Stammdurchmesser nur wenig Poten-
zial für Sommerquartiere bestimmter Fledermausarten. Eine Eignung als Winterquartiere kann 
weitgehend ausgeschlossen werden. Durch entsprechende Maßnahmen können Verbotstatbe-
stände vermieden werden.

Säugetiere (ohne Fledermäuse)
Das Untersuchungsgebiet ist für größere und mittlere Säuger der streng geschützten Arten wie 
Wolf (Canis lupus) oder Wildkatze (Felis sylvestris) aufgrund von Habitatausstattung, Größe und 
die Lage im bzw. Nähe zum geschlossenen Siedlungsgebiet nicht geeignet. Auch kleine streng ge-
schützte Säuger-Arten wie Feldhamster (Cricetus cricetus) oder Haselmaus (Muscardinus avella-
narius) sind auf die strukturellen Aspekte einer diversen Feldflur angewiesen und aufgrund von 
Habitatausstattung und/ oder nieders. Verbreitungskarten im Plangebiet nicht zu erwarten.

Vogelarten
Das Untersuchungsgebiet (UG) bietet grundsätzlich ein geeignetes Nahrungshabitat für allgemein 
verbreitete Vogelarten. Es wurden bei der Ortsbegehung jedoch keine Höhlen mit Potenzial für 
Spechte und Kleineulen festgestellt. 
Potenziell zu erwarten sind häufige besonders geschützte Vögel der gehölzbrütenden Arten, etwa 
der Kohlmeise oder die Amsel, sowie kleinere Höhlenbrüter wie der Haussperling.
Es bestehen im Untersuchungsgebiet Störungen insbesondere durch die intensive Nutzung als 
Lagerplatz, der Verkehr auf der Hauptverkehrsstraße als Störfunktion für entsprechend sensible 
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Arten.
Einige Brutvögel, insbesondere der besonders geschützten Arten, sind Kulturfolger, das heißt sie 
siedeln in unmittelbarer Nähe zum Menschen und profitieren von gewissen Strukturen menschli-
cher Siedlungen. Das trifft auf die bereits genannte Amsel und den Haussperling und weitere häu-
fige Vogelarten zu. Oftmals handelt es sich um Vogelarten, die ihren heutigen Erfolg der Anpas-
sung an menschliche Siedlungsräume verdanken. 
Diese Arten reagieren nicht störungsempfindlich auf übliche Begleiterscheinungen menschlicher 
Nähe wie Lärm, Bewegungen und Vertikalstrukturen. Das Potential für einige dieser Arten kann 
nicht ausgeschlossen werden. Mögliche erhebliche Veränderungen bestehen in den baulichen 
Maßnahmen, insbesondere der Baufeld-Vorbereitung und dem Baubetrieb. Es werden entspre-
chende Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich festgesetzt.

Amphibien, Reptilien
Für folgende Amphibien- und Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können Vorkom-
men im Landkreis Stade nicht ausgeschlossen werden (Landkreis Stade 2011): Reptilienarten 
Schlingnatter (Coronella austriaca), Zauneidechse (Lacerta agilis); Amphibienarten Kammmolch 
(Triturus cristatus), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), 
Kreuzkröte (Bufo calamita), Laubfrosch (Hyla arborea) und Moorfrosch (Rana arvalis). Diese Arten
weisen hohe spezifische Ansprüche an geeignete Lebensräume auf. Das Plangebiet bietet auf-
grund der Lage im Übergangsbereich des Siedlungsbestandes zum Offenland und der Ausstat-
tung mit bebauten sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen keinen geeigneten Lebensraum für 
diese Amphibien- und Reptilienarten. Geeignete Habitate wie Laichgewässer, Feuchtbereiche, na-
turnahe Gehölzbestände, grabbare Offenstellen etc. mit entsprechendem Umfeld fehlen weitge-
hend. Auch der wasserführende Graben im Süden des Plangebietes weist keine geeigneten Habi-
tate auf. Vorkommen dieser Arten können daher weitgehend ausgeschlossen werden, sie werden 
durch die Erhaltung des Grabens und die daran anschließend festgesetzte private Grünfläche 
durch die Planung in keinem Fall berührt. 

Wirbellose
Das Untersuchungsgebiet und die unmittelbare Umgebung weisen keine geeigneten Lebensräume
für Heuschrecken, Schmetterlinge, Schnecken und andere Wirbellosen der streng geschützten Ar-
ten auf. Sie sind aufgrund ihrer Verbreitung bzw. ihrer Habitatanforderungen im Plangebiet auszu-
schließen. Auch Libellen können weitgehend ausgeschlossen werden, es bestehen sehr geringe 
Potenziale im wasserführenden Graben im Süden des Plangebietes. Aufgrund der Erhaltung des 
Grabens und der anschließend festgesetzten privaten Grünfläche durch die Planung wird der Gra-
ben jedoch in keinem Fall berührt.

Pflanzenarten
Im Rahmen der Biotoptypenerfassung sind im Untersuchungsgebiet keine gesetzlich geschützten 
Biotope nach § 30 BNatSchG / § 24 NAGBNatSchG festgestellt worden.
Auf Grundlage der erfassten Biotoptypen im vorhandenen Naturraum und durch die anthropogene
Überprägung aller Biotope im Plangebiet in unmittelbarer Nähe zu bebauten und intensiv genutz-
ten Flächen finden sich keine Hinweise auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL zum Zeit-
punkt der Biotopkartierung. Auch der Graben weist keinen entsprechenden Bestand auf. Das Vor-
kommen gefährdeter und geschützter Pflanzenarten kann somit zum Zeitpunkt weitgehend ausge-
schlossen werden. 
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Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes können Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot) eintreten. Dies kann durch die Umsetzung geeigne-
ter Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung für Gehölzbeseitigung) vermieden werden.

Im Einwirkungsbereich des Plangebietes gibt es weder FFH-Gebiete noch Vogelschutzgebiete. Da
ein erheblicher Eingriff in ein Gebiet im Sinne des § 1 Absatz 6 Nummer 7b BauGB nicht stattfin-
det, wird mit Bezug auf § 1a Absatz 4 BauGB eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 
BNatSchG nicht notwendig. 

 A.3.3   Schutzgut Fläche

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)
Die Bundesregierung hat mit der Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die Flächenneuinan-
spruchnahme bis 2020 auf 30 ha pro Tag zu begrenzen. 
Im Umweltbericht ist das Schutzgut Fläche separat vom Schutzgut Boden in eigenständiger Weise
zu berücksichtigen. Der Flächenverbrauch lässt sich hierbei primär an der Ausdehnung von Sied-
lungs- und  Verkehrsflächen auf vorher anders genutzten Flächenbereichen ermitteln. 
Quantitativ besonders bedeutend ist hierbei der Verbrauch durch Straßen, Gebäude sowie Be-
triebs- und  Erschließungsflächen. Dieser ist auf Ebene der Bauleitplanung zu optimieren. 
Derzeitig wird Fläche durch die verschiedenen vorhandenen anthropogenen Nutzungen im UG in 
Anspruch genommen. Die tatsächliche Nutzungsfläche unterscheidet sich dabei regelmäßig von 
der genehmigten Nutzungsfläche. 

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung
Es werden keine zusätzlichen Bereiche für die geplanten gewerblichen Nutzungen in Anspruch ge-
nommen und somit anderen Nutzungen keine Flächen entzogen bzw. die angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen werden nicht umgenutzt.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung
Durch die Planung werden an den Bestand angrenzende Flächen zusätzlich für die gewerblichen 
Nutzungen im Kontext der vorhandenen Siedlungsflächen in Anspruch genommen. Es werden Flä-
chen in landwirtschaftlicher Nutzung in Anspruch genommen.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
Minimierung des Flächenverbrauchs und der Versiegelung durch die Wahl eines bereits weitge-
hend erschlossenen Standortes. Die effiziente Umnutzung des an den bestehenden Standort an-
grenzenden, begrenzten Areals verhindert die Inanspruchnahme zusätzlicher unbeeinträchtigter 
Flächen an einem möglicherweise schlechter erschlossenem Standort. Insgesamt wird so eine 
hohe Flächeneffizienz erreicht.

 A.3.4  Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Die Bereiche sind hinsichtlich der Bodenart als grundwassernahe Flussmarschen mit örtlich stau-
nassen, meist tonigen Marschböden zu charakterisieren. Der Bodentyp ist als Tiefumbruchboden 
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aus Kleimarsch kartiert (BK50).

Altlasten bzw. Altablagerungen sind nicht bekannt und werden nicht ausgewiesen, sind aufgrund 
der bisherigen Nutzung jedoch nicht auszuschließen.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es werden keine Eingriffe in den Boden mit Umlagerungen und Versiegelungen vorgenommen, es 
werden aber auch keine Bereiche zur Pflanzung von Gehölzen ausgewiesen.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Bei Durchführung der Planung ist von einem Verlust von Bodenfunktionen in neu versiegelten Be-
reichen durch Überbauung und Versiegelung von Flächen auszugehen. Dem Gegenüber werden  
Bereichen zur Anpflanzung von Gehölzen ausgewiesen.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, durch optimierte Höhenplanung soll ein Gleichge-
wicht von Bodenab- und Bodenauftrag angestrebt werden;

 Trennung des Bodenaushubs bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, damit eine spätere 
Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaus erreicht werden kann;

 Reduzierung der Versiegelung durch sparsamen Umgang mit der Erschließung;
 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förderung des Bo-

denlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mieten.

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Durch die vorgesehene Randeingrünung erfolgt ein Bodenausgleich, zusätzliche Kompensations-
erfordernisse werden auf einer externen Fläche erbracht – siehe Eingriffsregelung.

 A.3.5  Schutzgut Wasser

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Es wurde ein langgezogenes Oberflächengewässer (Graben) am südlichen Rand des Plangebie-
tes festgestellt.

Die Grundwasserstufe wird für das Plangebiet mit GWS 3 „mittel“ angegeben, sie liegt bei <= 4 dm
Hochstand bis 8-13 dm Tiefstand (BK50). Östlich an das Plangebiet grenzen Gebiete der GWS 2 
„flach“. Die Grundwasserneubildung (mGROWA) wird mit 201-250 mm / Jahr angegeben 
(HÜK200).

Vorbelastungen für das Grundwasser können durch die vorhandenen gewerblichen sowie landwirt-
schaftlichen Nutzungen bestehen. 

Altlasten bzw. Altablagerungen sind nicht bekannt und werden nicht ausgewiesen, sind aufgrund 
der bisherigen Nutzung jedoch nicht auszuschließen.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es würden sich voraussichtlich keinerlei Nutzungsänderungen ergeben, die Flächen würden wei-
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terhin gewerblich und landwirtschaftlich genutzt, es würden keine zusätzlichen Flächen versiegelt.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Durch die Planung wird eine Neuversiegelung des Bodens und damit eine Beeinträchtigung des 
Boden-Wasserhaushaltes erföglicht: Verlust der Regenwasserversickerung und Teilen der Ver-
dunstungsleistung auf den versiegelten Flächen, dadurch auch Verminderung der Grundwasser-
neubildung und Erhöhung des Oberflächenabflusses durch Versiegelung.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Minimierung der Versiegelung durch sparsame Erschließung. Entwicklung und Pflege von Grünflä-
chen mit Erhaltung und Neuschaffung von Verdunstungsleistung durch anzupflanzende Gehölze. 
Begrünung verbessert die natürliche Wasserreinigung und das Rückhaltevermögen von Flächen. 

Das unverschmutzte Oberflächenwasser der befestigten Flächen wird durch Anschluss an das Re-
genwassersystem  der  Gemeinde  abgeführt.  Die  vorhandenen  Kapazitäten  werden  als  ausrei-
chend angesehen. Der Nachweis einer geregelten Entwässerung ist auch durch ein entsprechen-
des Konzept im Rahmen eines Einzelgenehmigungsverfahrens zu erbringen. Daher sind Festset-
zungen im Bebauungsplan nicht erforderlich. 

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Für das Schutzgut Boden erfolgt im Plangebiet ein Teilausgleich im Bereich der Randeingrünung, 
für das Schutzgut Wasser erfolgen keine weiteren Ausgleichserfordernisse.

 A.3.6  Schutzgut Luft und Klima 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Faktoren: Bestandsauf-
nahme durch den Planer.

Gemäß Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung sind aufgrund der am Standort be-
triebenen Aggregate und der Entfernung zu den Immissionsorten bei sachgerechtem Betrieb der 
Anlage immissionsrelevante tieffrequente Geräusche bzw. eine Überschreitung des Spitzenpegel-
kriteriums nicht zu erwarten. Die Anforderungen der TA Lärm bezüglich des anlagenbezogenen 
Verkehrs im öffentlichen Verkehrsraum werden eingehalten.

Siehe Anlage: TÜV NORD (2020): -  TÜV NORD (2020): Fortschreibung der Schalltechnischen 
Untersuchung 

Gemäß Untersuchungen zu den Staubimmissionen ist für den höchst belasteten Punkt im Re-
chengebiet auf Grundlage langjähriger statistischer Zusammenhänge auf Basis des Jahresmittel-
werts keine unzulässige Anzahl von Überschreitungen des Immissions-Tagesmittelwerts zu erwar-
ten. Die Regelungen der 39. BImSchV für die Kurzzeitgrenzwerte für PM10 werden entsprechend 
eingehalten. Insgesamt kommt es durch die beantragte Änderung des Betriebs nicht zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen oder erheblichen Nachteilen für Anwohner / Nachbarn durch Staub. 

Siehe Anlage: TÜV NORD (2020): Untersuchungen zu den Staubimmissionen
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Das Plangebiet ist dem Klimabezirk des Niedersächsische Flachlandes zugeordnet, durch die 
Nähe zu Elbe und Nordsee ist der Raum atlantisch-maritim geprägt.

Die unversiegelten Flächen stehen kleinklimatisch unter keinen erheblichen Belastungen, durch 
die Begrünung mit Obstbäumen werden Ökosystemleistungen über Verdunstung und Abschattung
sowie Gasaustausch und Filterung von Luftschadstoffen erbracht.

Es sind keine Böden mit besonderen Klimapotentialen vorhanden, jedoch Obstgehölze. Die vor-
handenen begrünten und unversiegelten Flächen sind kleinklimatisch durch Transpiration und Ab-
schattung mit Minderung von Temperaturspitzen, als Flächen zur Kalt- bzw. Frischluftentstehung 
und für eine Steigerung der Luftfeuchte innerhalb der Vegetationsperiode von gewisser Bedeu-
tung.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es erfolgen keine erheblichen Eingriffe in die Obstbauflächen und keine zusätzlichen Versiegelun-
gen mit negativen Auswirkungen auf das Kleinklima, es erfolgen aber auch keine Festsetzungen 
zur Erhaltung und Entwicklung von Grünflächen mit Pflanzungen von Gehölzen mit dauerhaft posi-
tiven und gesicherten Auswirkungen auf das Kleinklima.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Die Planung beeinflusst das Kleinklima negativ durch zusätzliche Versiegelungen sowie Verlust 
von natürlichen Transpirationsflächen, durch Gebäudebegrünung kann dieser Effekt vermindert 
werden. Es erfolgen positive Einflüsse durch die Festsetzung von Grünflächen zu Erhaltung und 
Anpflanzung von Gehölzen.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Die mögliche Versiegelung und damit die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft werden 
durch eine hohe Auslastung der Fläche und damit einen geringeren absoluten Flächenverbrauch 
begrenzt.

Die Eingrünung des Gewerbegebietes durch Entwicklung von Gehölzen bzw. Grünflächen erhält 
Funktionen und vermindert die negativen Auswirkungen durch Beseitigung von Grünflächen und 
Entwicklung neuer versiegelter Flächen.

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Durch die geplanten Festsetzungen zur Eingrünung des Plangebietes mit Anpflanzungen von Ge-
hölzen werden auch die Eingriffe in das Schutzgut Klima/Luft ausgeglichen. Es wird hierfür kein 
zusätzlicher Ausgleich erforderlich.

 A.3.7  Schutzgut Landschaft

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Landschaftsbild: Bestandsaufnahme durch den Planer, Grundlagen des LRP

Im Untersuchungsgebiet ist eine halboffene Marschlandschaft und von Deichhufensiedlung ge-
prägtes Dorfbild vorzufinden. Von Bedeutung sind die vorhandenen Gebäude, Gehölze und Ge-

 19 / 39



Umweltbericht –  11. Änderung F-Plan und B-Plan Nr. 8 „Hohenfelde“, Mittelnkirchen           Entwurf 12. November 2020

wässerflächen im Untersuchungsgebiet.

Im Plangebiet sind geschützte Baudenkmale (Hausnummern 25) nach § 3 NDSchG vorhanden.
Im Untersuchungsgebiet  ist ein Baudenkmale (Hausnummern 27) vorhanden.  Sie dürfen in ihrer
Gestalt oder Wirkung durch die Planung nicht beeinträchtigt werden.  

Ein Teil des Plangebietes befindet sich im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung der Gemein-
de Mittelnkirchen. Sie trägt dazu bei, dass das Ortsbild durch die zukünftigen Planungen nicht ne-
gativ beeinflusst wird. Für diesen Teil des Bebauungsplans sind die Bestimmungen der Gestal-
tungssatzung anzuwenden. Für den übrigen Bereich wird durch entsprechende örtliche Bauvor-
schriften sichergestellt, dass die bedeutenden kulturhistorischen Strukturen und die Gestaltung 
des Ortsbildes weiterhin gesichert bzw. nicht beeinträchtigt werden.      

Vorbelastungen sind durch die angrenzende Straße sowie die anthropogenen Nutzungen mit La-
gerung in Gewerbeflächen im Plangebiet gegeben.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es ergeben sich keine Änderungen; es werden keine Flächen gerodet und versiegelt und Gehölze 
nur einzeln zur Pflege entnommen, es erfolgt aber auch keine Festsetzung von Flächen zur Ent-
wicklung von naturnahen standortgerechten Gehölzen.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Es erfolgen Eingriffe in die Obstbauflächen, es werden aber auch naturnahe Flächen als Randein-
grünung festgesetzt, bzw. Gehölzpflanzungen neu geschaffen. Das Plangebiet wird in das Orts- 
und Landschaftsbild eingebunden.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Durch die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung, der Versiegelung, von Baugrenzen, 
Bauhöhen sowie gestalterischer Vorschriften mit Eingrünungen, werden potentiell erhebliche Aus-
wirkungen der Planung auf das Landschaftsbild vermindert. 

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Die Festsetzung neuer Anpflanzungen zur vollständigen Eingrünung binden das Gebiet im Norden,
Osten und Süden in das Landschaftsbild ein.

 A.3.8   Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Besondere empfindliche Kultur- und Sachgüter im Plangebiet sind in Form eines Denkmalgeschüt-
zen Gebäudes (Hausnummer 25) vorhanden. Im Untersuchungsgebiet ist ein weiteress Baudenk-
male (Hausnummern 27) vorhanden. Sie dürfen in ihrer Gestalt oder Wirkung durch die Planung 
nicht beeinträchtigt werden. 

Wegen der langen Siedlungsgeschichte im Landkreis Stade und der in Mitteleuropa generell ho-
hen Fundstellendichte ist bei neuen Eingriffen in Boden grundsätzlich mit Funden zu rechnen. 
Kommt es dazu, sind diese der Kreisarchäologie umgehend anzuzeigen und bis dahin alle Arbei-
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ten zu unterlassen, die zu einer Beeinträchtigung oder Zerstörung der Fundstelle führen könnten. 

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Es wird nicht in potentielle Fundstellen eingegriffen und es ergeben sich keinerlei Veränderungen 
gegenüber dem Ist-Zustand. Es besteht keine Möglichkeit, dass potentielle Fundstellen freigelegt 
und beeinträchtigt werden, es besteht auch keine Möglichkeit, dass potentielle Fundstellen von der
Denkmalbehörde untersucht werden und neue kulturgeschichtliche Erkenntnisse gewonnen wer-
den.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Es werden keine bekannten Bau- und Bodendenkmale beeinträchtigt oder zerstört. 

Es besteht das sehr geringe Risiko, das potentielle unbekannte Fundstellen beeinträchtigt werden.
Es besteht die sehr geringe Möglichkeit, das potentielle unbekannte Fundstellen freigelegt und der
Kreisarchäologie zur Untersuchung überlassen werden mit möglicher Gewinnung neuer kulturge-
schichtlicher Erkenntnisse.

Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis zur Handhabung potentieller unbekannter Boden-Fund-
stellen während der Bauphase integriert. 

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Nach derzeitigem Stand der Planung ist nicht mit einer Beeinträchtigung des kulturellen Erbes 
oder sonstiger Sachgüter zu rechnen und es sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erforderlich.

 A.3.9  Wechselwirkungen

Die Schutzgüter mit Funktionen für und im Naturhaushalt stehen nicht für sich, sondern in Bezie-
hung zueinander.  Die  Flora  ist  unmittelbar  vom  Boden  abhängig,  dieser  beeinflusst  die  Bio-
top-  und  damit auch die Habitatausstattung mit der hier vorkommenden Fauna. Der  Boden  wird 
wiederum von der Flora und Fauna beeinflusst, alle Schutzgüter außerdem von den abiotischen 
Faktoren, insbesondere Klima/Luft mit der Witterung sowie vom Faktor Wasser.  

An den im Planungsraum grundsätzlich bestehenden Wechselwirkungen ergeben sich keine Ver-
änderungen, jedoch wird durch die Versiegelung des gemeinsamen Mediums Boden als Schnitt-
stelle der natürlichen Funktionen die Intensität der Wechselbeziehungen in Teilen verringert, in un-
versiegelten Bereichen mit Festsetzungen zu Erhaltung und Entwicklung werden diese konser-
viert.
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 A.3.10  Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Umweltbelange Auswirkungen durch Umsetzung der Planung Erheblich-
keit

Mensch, insbe-
sondere mensch-
liche Gesundheit

zusätzliche Verkehrsimmissionen

Störung der vorhandenen Wohnbebauung durch Schall, 
Geruch und/ oder Staub

Störung der Erholungsfunktion der Landschaft 

• 

•

-

Tiere, Pflanzen 
und die biologi-
sche Vielfalt 

Verlust von Obstgehölzen und allgemeiner Grünfläche

Verlust von Lebensräumen (Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten, Nahrungsangebot)

Neuschaffung von Flächen zur Anpflanzung mit Gehölzen
als Randeingrünung

Neuschaffung von Lebensräumen (Anpflanzung, Pflege)

•

•

+

+

Fläche Verlust von Fläche durch Bebauung und Versiegelung • 

Boden Verlust von Böden und Bodenfunktionen durch Versiege-
lung 

Beeinträchtigung von Böden durch Verdichtung, Umlage-
rung, Veränderung des Bodenaufbaus insbesondere wäh-
rend der Bauphase

• • 

• • 

Wasser Verringerung der Grundwasserneubildung 

Erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser 

• 

• • 

Luft und Klima Verlust von Kaltluftentstehungsflächen

Schadstoffbelastung durch zusätzlichen Verkehr

Entlastung von Schadstoffen / CO² durch Nutzung von 
Photovoltaik

• 

• 

+

Landschaft Beeinträchtigung durch Gewerbebetrieb und Baumaßnah-
men

Pflege des Landschaftsbildes durch Anlage und Pflege 
sowie Ergänzung von Anpflanzungen

• 

+ 

Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

Potentielle Beeinträchtigung potentieller Fundstellen -

Wechselwirkun-
gen 

Störung des natürlichen Wirkungsgefüges über die ge-
meinsame Schnittstelle Boden

Verringerung der mit Osbstbäumen bestandenen Fläche 
in Wechselbeziehung mit Klima / Luft, Wasser, Land-
schaftsbild, Boden, Tiere, Pflanzen / Biotope

• •

• 

 

• • sehr erheblich/ • weniger erheblich/ - nicht erheblich/ + voraussichtlich positive Wirkung 
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 A.3.11 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustands

Prognose des Zustands von Natur und Landschaft bei Durchführung der Planung

Mit der Planung sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die Versiege-
lung des Bodens kommt es zur Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung 
des Oberflächenabflusses. Die Verkehrsströme verändern sich nur unwesentlich. Die Planung 
führt zum Verlust von Potentialen für Tiere und Pflanzen, andere Tiere und Pflanzen halten dafür 
wieder Einzug in das Gebiet. Die Eingrünung sorgt für eine optische Abschirmung und Einbindung.
Erhebliche Auswirkungen für die vorhandene Mischbebauung sind dagegen, unter Berücksichti-
gung der geschilderten Maßnahmen zur Verminderung, nicht zu erwarten.

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes können Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1 
BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot) eintreten. Dies kann durch die Umsetzung geeigne-
ter Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung für Gehölzbeseitigung) vermieden werden.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) werden nicht erforderlich.

Prognose des Zustands von Natur und Landschaft bei Nichtdurchführung der Planung

Es werden keine Flächen versiegelt, es werden aber auch keine Flächen zum Anpflanzen von Ge-
hölzen festgesetzt, bestehende gewerbliche und intensiv-landwirtschaftliche Nutzungen verbleiben
weitgehend unverändert. Die Durchlässigkeit des Bodens und dessen Bedeutung für Tiere und 
Pflanzen bleibt unverändert. Die Flächen werden weiterhin gewerblich, zum Wohnen und für die 
Landwirtschaft genutzt. Es werden voraussichtlich keine Änderungen des bisherigen Zustandes 
der Umwelt eintreten. 

 A.3.12 Alternative Planungsmöglichkeiten

In der Abgrenzung des Plangebietes wurde die Erweiterung nach Osten als verträglichste bzw. 
machbare Erweiterung erwogen; nach Norden ist keine Erweiterung möglich, nach Süden müss-
ten die Gewässer verfüllt werden. Der Ausbau der vorhandenen Nutzung mit dem bestehenden 
Anschluss an die Hauptverkehrsstraße ist insgesamt mit den geringsten Umweltauswirkungen ver-
bunden. 

Es wurde in der Abgrenzung des Plangebietes die vorhandene Ausprägung vor Ort berücksichtigt. 

 A.3.13 Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima und Anfälligkeit des 
Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels

Auf Grundlage der Art des Vorhabens in Verbindung mit vorliegenden Daten und den Ausprägun-
gen vor Ort sind durch das Vorhaben keine besonderen Auswirkungen auf das Globalklima er-
kennbar. 
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Es sind, bzw. werden zusätzliche Bereiche versiegelt, es kann hierdurch kleinräumig in Folge des 
Klimawandels zu erhöhten Temperaturspitzen kommen; diese können durch die geplanten An-
pflanzungen und die im räumlichen Kontext vorhandenen Grün- und Wasserflächen über entste-
hende Kaltluft voraussichtlich auf ein für den Menschen erträgliches Maß begrenzt werden. 
Kommt es in Folge des Klimawandels zu einer erheblichen Erhöhung der Dürreereignisse, ist ge-
mäß des dann aktuellen Wissensstands ggf. durch Anpassung von Bepflanzungen und/ oder Re-
duzierung bzw. Anpassung der Versiegelung zu reagieren.

 A.3.14 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen

Auf Grundlage der Art des Vorhabens in Verbindung mit vorliegenden Daten ist für das Gebiet des 
Planungsraumes keine besondere Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen erkennbar. 
Es besteht das sehr geringe Risiko der Überflutung der Flächen im Falle eines Deichbruches, die 
nach Osten abfallende Landschaft lässt in diesem Fall jedoch ein Abfließen des Wassers in die 
weitläufigen Obstbauflächen zu.

 A.3.15 Beachtung von Bodenschutz- und Umwidmungssperrklausel

Gemäß § 1a Absatz 2 BauGB soll mit Grund und Boden schonend umgegangen werden. Weiter-
hin sollen landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur in notwendigem 
Umfang umgenutzt werden. Durch den Bebauungsplan wird nur so viel landwirtschaftliche Fläche 
in Anspruch genommen, wie durch die geplanten Nutzungen benötigt wird, es werden nur Flächen
im direkten Zusammenhang bereits bestehender gewerblicher Nutzungen herangezogen. Durch 
die vorhandenen Mischnutzungen sind im Plangebiet bereits Beeinträchtigungen vorhanden. 
Durch die Wahl einer hohen Grundflächenzahl kann die benötigte absolute Fläche auf ein Mindest-
maß begrenzt werden.

A.4 Zusätzliche Angaben

 A.4.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Bei der Umweltprüfung sind keine weiteren technischen Verfahren zum Einsatz gekommen. Die 
Ermittlung und Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen erfolgte nach Ortsbesichtigung 
des Plangebiets und unter Berücksichtigung der digitalen Plangrundlagen des Landes Niedersach-
sen und des Landkreises Stade. Bei der Zusammenstellung der Angaben zur Umweltprüfung sind 
keine Schwierigkeiten aufgetreten.

 A.4.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Das Monitoring gemäß § 4c BauGB dient der Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
im Rahmen der Plandurchführung. Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen sollen so frühzei-
tig ermittelt werden, damit gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Folgende 

                                                                                                                         24 / 39



Umweltbericht –  11. Änderung F-Plan und B-Plan Nr. 8 „Hohenfelde“, Mittelnkirchen           Entwurf 12. November 2020

Maßnahmen sollen durchgeführt werden, um die erheblichen Auswirkungen zu überwachen, die 
die Durchführung des Bebauungsplans auf die Umwelt ausübt:

Mitteilung an die untere Naturschutzbehörde (Fertigstellungsanzeige)
Die Verwirklichung der Kompensationsmaßnahmen soll der unteren Naturschutzbehörde im Rah-
men einer Fertigstellungsanzeige mitgeteilt werden. Des Weiteren sind Ausgleichsflächen in das  
Kompensationsflächenkataster des Landkreises einzutragen. 

Überprüfung der Maßnahmen
Drei Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplans wird von der Gemeinde eine erstmalige Besich-
tigung durchgeführt. Eine zweite Überprüfung sollte sechs Jahre nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans erfolgen. 

 A.4.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Mittelnkirchen überplant mit dem Bebauungsplan Nr. 8 „Hohenfelde" ein Areal von 
ca. 1,92 ha. Im Plangebiet sollen Mischgebietsflächen gesichert und um Gewerbeflächen erweitert
werden. 

Durch die Pflanzung neuer standortgerechter, heimischer Gehölze im Plangebiet zum Ortsrand 
können viele negative Umweltauswirkungen vermieden werden. 

Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Durch die geplanten Festsetzungen zur Eingrünung des Plangebietes  werden auch die Eingriffe in
das Schutzgut Klima/Luft durch Versiegelung ausgeglichen. Es wird kein zusätzlicher Ausgleich er-
forderlich.

Erhebliche Umweltauswirkungen entstehen durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung und die 
damit verbundenen negativen Auswirkungen für den Naturhaushalt mit erhöhtem Oberflächenab-
fluss und verringerter Grundwasserneubildung. Die Auswirkungen werden im Plangebiet vermin-
dert und Verluste durch externe Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets ausgegli-
chen. Durch die Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung im Zeitraum 1. März bis zum 30. November
sind weitere erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Der Verlust bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstätten ist durch die frühzeitige Einbezie-
hung der zuständigen Kreisarchäologie zu vermeiden.

Die unvermeidliche Beeinträchtigung des Boden- und Wasserhaushaltes durch die Bodenversie-
gelung wird durch eine externe Ausgleichsfläche kompensiert.
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B Eingriffsregelung
Grundsätzlich sind die umweltschützenden Belange im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Absatz 
6 BauGB zu berücksichtigen. Hierbei erfolgt die Anwendung der Eingriffsregelung gemäß § 18 Ab-
satz 2 BNatSchG: Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehen-
den Grundwasserspiegels, die die Leistungsfähigkeit- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Die Erheblichkeit ei-
ner Beeinträchtigung ist stets gegeben, wenn der Wert eines Schutzgutes durch das Vorhaben um
mindestens eine Wertstufe abnimmt. Unvermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft sind gemäß § 13 BNatSchG durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen auszuglei-
chen. Ausgeglichen ist ein Eingriff dann, wenn nach seiner Beendung keine erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zurückbleiben und das Landschaftsbild fach-
gerecht wiederhergestellt ist. 

B.1 Erfassung und Bewertung der Eingriffsflächen
Erfasst werden die natürlichen Schutzgüter Arten- und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, 
Klima sowie das Landschaftsbild. Grundlage der Bewertung ist eine örtliche Begehung des Grund-
stückes. Die Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft geschieht, getrennt für jedes 
Schutzgut, in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenab-
bauvorhaben“ (Niedersächsisches Landesamt für Ökologie). 

Die Biotoptypen werden nach Drachenfels 2020 (Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersach-
sen) vor Ort erfasst. Die Bewertung der Biotope geschieht in Anlehnung an die „Einstufungen der 
Biotoptypen in Niedersachsen“ (Drachenfels 2012) in fünf Wertstufen.

Diese bedeuten:
 Wertstufe 5 (V): von besonderer Bedeutung 
 Wertstufe 4 (IV): von besonderer bis allgemeiner Bedeutung
 Wertstufe 3 (III): von allgemeiner Bedeutung 
 Wertstufe 2 (II): von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
 Wertstufe 1 (I): von geringer Bedeutung 

Das Plangebiet liegt in der zentralen Ortslage von Mittelnkirchen. Es sollen vorhandene Nutzun-
gen gesichert und um angrenzende Bereiche ergänzt werden. 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB gilt: „Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor
der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“ 
Der westliche Teil des Plangebietes wird seit Jahrzehnten als Dorfgebiet mit Gebäuden und Lager-
flächen genutzt. Diese Flächen sind somit in der Eingriffsregelung als Bestand anzunehmen.
Die mittlere Teilfläche wird seit einigen Jahren als Lagerplatz genutzt. Diese Nutzung ist im Rah-
men der Eingriffsregelung noch auszugleichen.
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Bestand: Plangebiet:                                                             1,92   ha  
Bestehendes Dorfgebiet (OD) 0,57 ha
Bestehendes Gewässer (Graben) 0,07ha
Lagerfläche Baustoffe (zu sichern) 0,66 ha
Obstbaufläche (EOS) 0,62 ha

Planung: Plangebiet:                                                             1  ,  92   ha  
Mischgebiet neu 0,57 ha
Bestehendes Gewässer 0,07 ha
Gewerbegebiet neu 1,06 ha
Randeingrünung 0,22 ha

 B.1.1  Arten und Lebensgemeinschaften ( WERTSTUFE I-III )

Die potenziell natürliche Vegetation ist auf der Eingriffsfläche als Eichen-Eschen-Marschenwald
bzw. vor der Eindeichung und Entwässerung als Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex anzunehmen. 

OD  Dorfgebiet ( WERTSTUFE II )

Die Bereiche im Westen, an der Straße Hohenfelde sind als Dorfgebiet ausgeprägt und können 
als mindestens vorhandenes Mischgebiet angenommen werden. Das Dorfgebiet ist als historische
Deichhufensiedlung zu bezeichnen, die Häuser stehen entlang der Lühe auf dem historischen 
Uferwall, das Hochland, in Abgrenzung zu den stark tonigen und abfallenden Bereichen des ufer-
fernen Sietlands. Die Häuser sind teils als historische Altländer Fachwerkhäuser ausgeprägt. Im 
östlichen Bereich sind neuzeitliche Verwaltungsgebäude und Lagerhallen vorzufinden. Die Vorgär-
ten sind im historischen Altländer Stil zu erhalten.

Im Randbereich des Dorfgebietes sind Gruppen aus großen Scheinzypressen, Rosen, Ziersträu-
chern, vereinzelte Rot- und Hainbuchen. Diese sind durch die vorhandene Nutzung stark beein-
trächtigt und erfüllen Funktionen für Arten und Biotope sowie für das Kleinklima eine rudimentäre 
Funktion.

OFL    Sonstige Lagerfläche ( WERTSTUFE I )

In dem Plangebiet sind die zentralen und nordöstlichen Bereiche als vorhandene Lagerfläche aus-
geprägt. Es werden Sand und Kies sowie weitere Boden- und Baustoffe gelagert und umgeschich-
tet. In diesen Bereichen ist die erfolgte Versiegelung im Rahmen der Eingriffsregelung noch aus-
zugleichen.

EOS  Spindelobstplantage ( WERTSTUFE II )

Im Südosten und Osten sind noch intensive Obstbauflächen als Spindelobstplantage vorhanden. 
Hierbei handelt es sich um Apfelbäume in Niederstammkultur. Die Fahrgassen zwischen den 
Baumreihen sind teils mit einer Grünland-Kultur bewachsen.
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SX  Künstliches Stillgewässer ( WERTSTUFE II )

Nach Süden wird das Plangebiet durch ein anthropogenes Stillgewässer im Stil eines breiten Gra-
bens begrenzt. Diese ist von nährstoffreichem Charakter. Strukturen wie Schilfrohr sind kaum vor-
handen, besondere Arten wie etwa die Krebsschere fehlen.

Artenschutz

Für das Plangebiet wurde eine Potentialerfassung vorgenommen (Siehe A.3.2). Im Ergebnis wer-
den keine erheblichen Potentiale für besonders geschützte oder bedrohte Arten ausgemacht. Es 
finden sich nur sehr eingeschränkte Potentiale für gehölzbrütende Vogelarten und Höhlenbrüter 
allgemeiner Bedeutung sowie Nahrungshabitate für Fledermäuse, für geschützte oder bedrohte 
Amphibien und Libellen finden sich keine bedeutenden Strukturen. Für weitere Artengruppen kön-
nen Potentiale aufgrund der Habitatausstattung generell ausgeschlossen werden. 

Fazit aus den Untersuchungen zum Artenschutz in Bezug auf den Bebauungsplan

Es finden sich keine erheblichen Potentiale planungsrelevanter Artengruppen. Weitergehende Un-
tersuchungen sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Habitatstruktur nicht erforderlich, da 
eine Betroffenheit für weitere europäisch besonders oder streng geschützte Arten nicht erkennbar 
ist.

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes können Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot) eintreten. Dies kann durch die Umsetzung geeigne-
ter Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung für Gehölzbeseitigung) vermieden werden.

Im Einwirkungsbereich des Plangebiets gibt es weder FFH-Gebiete noch Vogelschutzgebiete. Da 
ein erheblicher Eingriff in ein Gebiet im Sinne des § 1 Absatz 6 Nummer 7b BauGB nicht stattfin-
det, wird mit Bezug auf § 1a Absatz 4 BauGB eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 
BNatSchG nicht notwendig. 

 B.1.2  Boden ( WERTSTUFE III )

Der Einflussbereich des Bodens wird in der „Bodenkundlichen Standortkarte von Niedersachsen 
und Bremen“ als maritim-subkontinentale Flachlandregion der Marschen beschrieben.

Gemäß der Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50) ist der Bereich als Tiefumbruch-
boden aus Kleimarsch ausgewiesen. Die Bodenfruchtbarkeit wird als äußerst hoch beschrie-
ben.

Der Boden hat ein hohes Wasser- und Nährstoffspeichervermögen, eine geringe Durchlüftung und
Wasserdurchlässigkeit. Sie sind in hohem Maße verdichtungsempfindlich und haben eine mittlere 
Auswaschungsgefährdung. 

Der im Plangebiet vorherrschende Bodentyp ist als anthropogen veränderter Boden (Tiefenum-
bruch) in seiner ursprünglichen Funktion für den Naturhaushalt verändert, jedoch von sehr hoher 
Bedeutung in der Funktion für die Ertragsfähigkeit und bietet für viele Pflanzen physiologisch sehr 
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günstige Bedingungen. Er ist insgesamt als Boden allgemeiner Bedeutung zu betrachten.

Vorbelastungen für den Boden sind in Teilbereichen durch die gewerbliche Nutzung sowie insge-
samt durch die Maßnahmen zur Melioration möglich. 

Altablagerungen sind auf der Eingriffsfläche bisher nicht bekannt, sind aufgrund der bisherigen 
Nutzung jedoch nicht auszuschließen.

 B.1.3  Wasser ( WERTSTUFE II )

Im Schutzgut Wasser ist der Bestand des Grund- und Oberflächenwassers auf der Eingriffsfläche 
wie folgt zu beschreiben. Auf der Eingriffsfläche ist ein langgezogenes Oberflächengewässer (Gra-
ben) vorhanden. Dieses wird durch die Planung nicht verändert. Er wird durch die Anlage einer 
standortgerechten Hecke von der gewerblichen Nutzung abgschirmt.

Die Grundwasserneubildung liegt mit 201-250 mm/Jahr (mGROWA) im mittleren Bereich 
(HÜK200). Die Grundwasserstufe ist mit GWS 3 angegeben, es steht in <=4 dm bis 8-13 dm an 
(BK50).

Erhebliche Vorbelastungen für das Grundwasser sind nicht erkennbar. Die intensive gewerbliche 
sowie landwirtschaftliche Nutzung kann aber zu in der Regel unerheblichen Belastungen geführt 
haben, durch den hohen Anteil an Tonmineralen ist der Stoffeintrag in das Grundwasser auf Klei-
marschen generell eher gering. Das Bodenleben und das Grundwasser können hierdurch beein-
trächtigt werden (siehe Boden). 

 B.1.4  Luft und Klima ( WERTSTUFE III )

Das Bestandsklima auf den Eingriffsflächen steht unter maritimem Einfluss. Das Klima ist geprägt 
durch kühle Sommer und relativ milde Winter. Der kälteste Monat ist Januar mit einer Durch-
schnittstemperatur von 2° C, der wärmste Monat ist Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 18°
C. Das Jahresmittel der Temperatur liegt um 8° C. Der Klima-Atlas von Niedersachsen weist für 
Bremervörde 1% Windstille pro Jahr aus. Die Summe der jährlichen Niederschläge beträgt ca. 750
mm / qm / Jahr. 

Der mittlere Beginn der Apfelblüte ist der 1. Mai, sie verschiebt sich derzeitig scheinbar weiter 
nach vorne in den April. Die Gefahr von Schäden durch Spätfrost steigt. 

Die Fläche ist teilweise als Gebiet von besonderer kulturhistorischer Bedeutung mit Funktionen zur
Naherholung einzustufen. Es wird in geringem Umfang Frischluft für umgebende versiegelte Berei-
che zur Verfügung gestellt, diese Leistungen erfüllen besonders die zu erhaltenden Gewässerflä-
chen.

Besondere Vorbelastungen für das Klima sind derzeitig nicht erkennbar.
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 B.1.5  Landschaftsbild ( WERTSTUFE III )

Das Kulturlandschaftsbild der Marsch wurde ursprünglich von langgezogenen Acker- und Grün-
landflächen in Beetstruktur mit gliedernden Gräben geprägt, die Größe war durch die holländische 
Flurteilung meist einheitlich. Diese Hufen genannten Flächen wurden von den entlang der Uferwäl-
le der Hauptgewässer gelegenen Höfe in traditionellem, oft prunkvollen Baustil aus bewirtschaftet, 
es zogen sich die typischen, einzeiligen Deich- bzw. Marschhufensiedlungen über weite Bereiche 
entlang der Hauptfließgewässer und Straßenverbindungen. Gehölze waren meist nur entlang von 
größeren Gräben sowie rund um die Hofstellen vorhanden.

Dieses historische Kulturlandschaftsbild ist mit einigen Elementen im Plangebiet noch erhalten. 
Durch Verdichtung, die Erschließung zweiter und dritter Zeile sowie ganzer Baugebiete mit Import 
gebietsfremder Baustile, die flächendeckende Verfüllung von Gräben und Vereinheitlichung von 
Flächen sowie die Errichtung großer Lager- und Kühlhallen, wird es jedoch zunehmend entwertet 
und ist teils nur noch aus der Luft erkennbar. 

Der Bebauungsplan erschließt hier Flächen für eine zeitgemäß erforderliche Nutzung. Es werden 
keine besonders hohen, von der Straße ins Auge fallenden und von moderner, zweckmäßiger 
Form geprägten Gebäude errichtet. Durch eine Eingrünung mit standortgerechten Gehölzen kann 
eine positive Wirkung auf das Landschaftsbild der Umgebung erreicht werden.

B.2 Konfliktanalyse

 B.2.1Arten- und Lebensgemeinschaften

Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen ist für die Flächen im Plangebiet anzunehmen, dass 
sie überwiegend als Biotope von allgemeiner bis geringer Bedeutung mit allgemeinem Entwick-
lungspotenzial anzusehen sind. Der Graben, als Biotop allgemeiner Bedeutung wird erhalten.

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes können Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot) eintreten. Dies kann durch die Umsetzung geeigne-
ter Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung für Gehölzbeseitigung) vermieden werden.

Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Schutz von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten) ist daher nicht zu erwarten, es werden keine vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich.

 B.2.2  Boden

Aufgrund der vorhandenen gewerblichen und landwirtschaftlichen Nutzungen auf den Böden, ist 
der zu bebauende Bereich hinsichtlich des Funktionselements Boden in den bebauten und als La-
gerplatz genutzten Bereichen überwiegend von geringer Bedeutung, in den übrigen Bereichen von
allgemeiner Bedeutung anzusehen. Er hat als Tiefumbruchboden aus Kleimarsch jedoch ein ho-
hes Potential für die Ertragsfähigkeit und die Produktivität im Naturhaushalt, ist jedoch in seiner ur-
sprünglichen natürlichen Funktion dauerhaft eingeschränkt.

Es ist davon auszugehen, dass durch die intensiven vorhandenen Nutzungen der Boden in Teilbe-
reichen in Gefüge und chemisch-physikalischen Eigenschaften beeinträchtigt ist und die Vielfalt 
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und Zahl der Bodenlebewesen eingeschränkt sind. Die Nutzung kann darüber hinaus durch stoffli-
che Einträge zur Störung der natürlichen Bodenfunktionen führen. Daher wird im Bereich der ge-
werblichen Nutzung von bestehenden, intensiven Beeinträchtigungen ausgegangen. Im Bereich 
der obstbaulichen Flächen erfüllt der Boden noch Funktionen für den Naturhaushalt.

Der wesentliche Eingriff im Rahmen des Bebauungsplans ist in der Versiegelung des Bodens im 
Bereich der Gewerbeflächen zu sehen. Hierfür entstehen Ausgleichserfordernisse, die weiter un-
ten im Einzelnen nachgewiesen werden. 

 B.2.3  Wasser

Angesichts der intensiven Nutzungen ist hinsichtlich des Funktionsbereiches Wasser anzuneh-
men, dass das Plangebiet überwiegend von allgemeiner Bedeutung für den Wasserhaushalt anzu-
sehen ist. Die intensiven Nutzungen bergen das Risiko der Beeinträchtigung des oberflächenna-
hen Grundwassers durch Stoffeintrag. 

Das unverschmutzte Oberflächenwasser der befestigten Flächen wird durch Anschluss an das Re-
genwassersystem der Gemeinde abgeführt. Die vorhandenen Kapazitäten werden als ausrei-
chend angesehen. Der Nachweis einer geregelten Entwässerung ist auch durch ein entsprechen-
des Konzept im Rahmen eines Einzelgenehmigungsverfahrens zu erbringen. Daher sind Festset-
zungen im Bebauungsplan nicht erforderlich. 

 B.2.4  Klima und Luft

Für das Klima hat das Gebiet trotz guter Voraussetzungen keine besondere Bedeutung. Die regio-
nal generell gute Luftqualität, das ländliche Umfeld und die relativ kleine Fläche des Plangebiets 
lassen nur unerhebliche klimatische und lufthygienische Auswirkungen der Planung erwarten. Die 
vorgesehene Eingrünung in Verbindung mit dem ländlichen Umfeld und vorhandener und zu erhal-
tender Gewässerflächen lassen keine erheblichen kleinklimatischen Beeinträchtigungen erwarten.

Besondere Vorbelastungen für das Klima sind derzeitig nicht erkennbar.

 B.2.5  Landschaftsbild

Das Landschaftsbild ist durch die vorhandenen gewerblichen Nutzungen, auch im Umfeld, sowie 
die bereits erfolgten Nachverdichtungen und Erschließung der zweiten und teils dritten Bauzeile 
bereits intensiv vorbelastet. Die Erschließung von gewerblichen Lagerflächen im Bereich des Plan-
gebietes stellt hierbei keine zusätzliche erhebliche Belastung dar, sofern sie durch Randeingrü-
nung von der freien Landschaft abgeschirmt wird. 

Es handelt sich um einen kulturhistorischen Bereich von besonderer Bedeutung. Die historische 
Form der Deichhufensiedlung darf nicht über das bereits erfolgte Maß entwertet werden, es ist auf
die historische Bausubstanz im traditionellen Umfeld einer Deichhufensiedlung mit den damit ver-
bundenen besonderen Anforderungen zu achten. Von der Straße deutlich einsehbare bauliche 
Veränderungen sind stilistisch an die historische Bausubstanz anzupassen, in ihrer Höhe zu be-
schränken und/oder durch Begrünungen einzugliedern.
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Im Plangebiet sind geschützte Baudenkmale (Hausnummer 25) nach § 3 NDSchG vorhanden. Im
Untersuchungsgebiet ist ein Baudenkmal (Hausnummer 27) vorhanden. Sie dürfen in ihrer Gestalt
oder Wirkung durch die Planung nicht beeinträchtigt werden.  

Bei Baumaßnahmen ist zur Vermeidung einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes weiterhin 
auf eine ausreichende Abgrenzung zu den angrenzenden Bereichen der freien (Kultur-)Landschaft
zu achten.

Durch entsprechende Festsetzungen zur Eingrünung von Baukörpern sowie zu Anpflanzungen am
neuen Ortsrand im Bebauungsplan wird die Gesamtanlage landschaftsgerecht in das Landschafts-
bild eingebunden. Das Landschaftsbild wird naturraumgerecht neu gestaltet. Es verbleibt dann 
kein erheblicher Eingriff mit nachhaltiger Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

Aufgrund der für Gewerbebetriebe charakteristischen Gebäudetypen und Baukörper ist es im Sin-
ne des städtebaulichen Einfügens erforderlich, auch die First- und Traufhöhen zu begrenzen, um
hier eine angemessene Höhenentwicklung der Baukörper zu sichern und damit das Orts- und 
Landschaftsbild beeinträchtigendes Ausgreifen der Bebauung in die Höhe zu verhindern. Die Ge-
bäude dürfen daher eine maximale Firsthöhe (FH) von 12,00 m und eine maximale Traufhöhe 
(TH) von 10 m nicht überschreiten.

B.3 Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Eingrif-
fen

Gemäß § 13 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig 
zu vermeiden. Im Sinne der Vermeidung bzw. Minimierung von Eingriffswirkungen sind folgende 
Aspekte zu nennen, die bei den geplanten Bauvorhaben beachtet werden sollten:
 Minimierung von Erdmassenbewegungen, durch optimierte Höhenplanung soll ein Gleichge-

wicht von Bodenab- und Bodenauftrag angestrebt werden.
 Trennung des Bodenaushubs bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, damit eine spätere  

Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaus erreicht werden kann; Maßnahmen  zum 
Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB. 

 Reduzierung der Versiegelung durch sparsamen Umgang mit der Erschließung und Begren-
zung der absoluten Flächengröße.

 Fassadenbegrünung sollte insbesondere an großen, fensterlosen Außenwänden vorgesehen 
werden sowie im Bereich der Sichtachsen West-Ost, Nord-Süd und Süd-Nord.

 Nadelgehölze sind nur als Einzelgehölze zulässig.
 Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigungen:
     Bei der Beseitigung von Bäumen und weiterer Gehölzbestände ist die gesetzlich 
     vorgeschriebene Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigungen zu berücksichtigen, um die 
     Tötung und Verletzung potenziell anwesender Brutvögel sowie deren Gelege und 
     Jungvögel zu vermeiden. Das Entfernen von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen 
     ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten.
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B.4 Eingriffsbewertung

Im Rahmen der Eingriffsregelung zum Bebauungsplan ist die zusätzlich ermöglichte Versiegelung
zu bilanzieren. 

Schutzgut Boden
Die GRZ für das Plangebiet ist auf 0,60 festgelegt. Die zulässige Grundfläche kann durch Neben-
anlagen und Stellplätze auf höchstens 80 % überschritten werden, der rechnerische Wert der max.
möglichen Versiegelung liegt somit bei 80%. 
Bestand: Plangebiet:                                                             1,92   ha  

Dorfgebiet OD            0,57 ha
Bestehendes Gewässer (Graben) 0,07 ha
Lagerfläche Baustoffe (zu sichern) 0,66 ha
Obstbaufläche (EOS) 0,62 ha

Planung: Plangebiet:                                                             1  ,  92   ha  
Mischgebiet (Bestand) 0,57 ha
Gewässer  (Graben Bestand) 0,07 ha
Gewerbegebiet (GEe) 1,06 ha

davon Versiegelung  80%   0,85 ha Eingriff
Randeingrünung / Anpflanzung 0,22 ha           Ausgleich

Der Bebauungsplan ermöglicht eine zusätzliche Versiegelung von 0,85 ha Obstbauplantagen 
(bzw. als Lagerplatz genutzte Obstplantage) der Wertstufe II. Der Bebauungsplan setzt eine priva-
te Grünfläche (Randeingrünung) als Fläche zum Anpflanzen von Gehölzen fest. Diese kann mit ih-
rer Fläche von 0,22 ha anteilig für den Bodenausgleich herangezogen werden.

Somit verbleiben 0,63 ha (0,85 ha – 0,22 ha) der Bodenversiegelung, welche durch eine externe 
Ausgleichsfläche ausgeglichen wird (siehe B.6).

Der Boden, obwohl sehr ertragreich und Kleimarsch ist wegen des Tiefumbruchs nur als von allge-
meiner Bedeutung zu werten. 

Für Böden von allgemeiner Bedeutung ist ein Ausgleich mit dem Faktor 1:0,5 ausreichend. 

Bei einer Aufwertung um 1,5 Wertstufen (Abstimmung mit der UNB) ist auf der Kompensationsflä-
che folgender Ausgleich zu erbringen: 0,63 ha (Bodenversiegelung aus dem Plangebiet) x 0,5 (Bo-
denfaktor) = 0,315 ha.

0,315 ha (Bodenfaktor) x 1,5 (Aufwertungsfaktor) = 0,4725 ha Ausgleich auf der Kompensations-
fläche.

 33 / 39



Umweltbericht –  11. Änderung F-Plan und B-Plan Nr. 8 „Hohenfelde“, Mittelnkirchen           Entwurf 12. November 2020

B.5 Maßnahmen zum Ausgleich innerhalb des Plangebiets

Maßnahmen auf der Fläche mit Bindung und für Bepflanzung und Erhaltung von Gehölzen

Ausgleich für das Schutzgut Landschaftsbild und teilweise Schutzgut Boden: Einbindung 
der Gewerbeflächen in das Landschaftsbild durch die Umgrenzung von Flächen mit Bin-
dung für Bepflanzung und zur Erhaltung von Gehölzen (0,22 ha).

Auf den Flächen zum Anpflanzen von Gehölzen sind Gehölze gemäß Pflanzenliste A mindestens 
3-Reihig zu pflanzen. Zwischen und in den Reihen der Gehölzanpflanzungen ist ein max. Abstand 
von 1,50 m zu halten. Die Pflanzqualität der Sträucher hat mindestens zu betragen: leichter 
Strauch, ohne Ballen, 3 Triebe, Höhe 70-90 cm hoch. In der mittleren Reihe ist im Abstand von 
max. 6 m ein Heister, der Qualität 1 x verpflanzt 100–150 cm hoch zu pflanzen. 

Der Grundstückseigentümer ist zur fachgerechten Pflege und Unterhaltung der aufgeführten 
Pflanzungen verpflichtet. Sollten Pflanzen eingehen bzw. nicht mehr vorhanden sein, so sind diese
umgehend in der gleichen Art und Qualität am gleichen Ort zu ersetzen.

Pflanzenliste A:

Heister: Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata)
Strauch: Eberesche (Sorbus aucuparia), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Feldahorn (Acer campe-
stre), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss (Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Euony-
mus  europaeus), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Schwarzer Holunder (Sambucus ni-
gra), Salweide (Salix caprea). 

Die Bepflanzungen sind dauerhaft  zu erhalten und zu pflegen. Bei Verlust ist umgehend Ersatz 
durch Neupflanzungen in der gleichen Art und Qualität an gleicher Stelle zu schaffen. 

Durch die Verankerung der grünordnerischen Maßnahmen im Bebauungsplan wird sichergestellt, 
dass der Ausgleich fachgerecht umgesetzt wird. Der Grundstückseigentümer ist durch die Festset-
zungen des Bebauungsplanes zur fachgerechten Pflege und Unterhaltung der aufgeführten Pflan-
zungen verpflichtet. Sollten Pflanzen eingehen bzw. nicht mehr vorhanden sein, so sind diese um-
gehend in der gleichen Art und Qualität zu ersetzen. 

Kompensationsflächen 
Die nach § 9 (1a) BauGB i. V. mit § 1a (3) BauGB erforderlichen Ausgleichflächen und -maßnah-
men dienen dem Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Diese werden zum Teil außer-
halb des Plangebietes auf den Flurstücken 24/2, Flur 13 der Gemarkung Agathenburg gesichert. 
Auf der Kompensationsfläche sind (Wieder-)Herstellung und Pflege einer naturnahen Obstwiese 
vorgesehen.
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B.6 Maßnahmen zum Ersatz außerhalb des Plangebietes

Flächenbeschreibung   Kompensationsfläche   Agathenburg  

Das Flurstück 13 der Flur 26, Gemarkung Agathenburg hat eine amtl. Fläche von knapp 2,20 ha 
und stellt sich im Bestand als seit langer Zeit durchgewachsene, ehemalige Obstplantage dar. Sie 
wurde ursprünglich mit Halbstämmen (Apfel) bestockt, diese sind aus Sicht des heutigen Obstan-
baus in erhöhtem Reihenabstand gepflanzt und durchgewachsen. Die Fläche ist insgesamt als 
deutlich ungepflegt zu charakterisieren, die Bäume haben keine Erhaltungspflege erhalten, einige 
Obstbäume sind abgestorben oder auseinander gebrochen, weitere im Absterben begriffen. Der 
Unterwuchs wird nahezu flächig einförmig von Brennnessel gebildet, teils werden die Bäume von 
Zaunwinde überwuchert. Die Fläche erfüllt derzeitig nicht die Anforderungen an eine landschafts-
gerechte Streuobstwiese. Etwa in der Mitte der Fläche befindet sich im Randbereich ein Weiden-
gebüsch.

Der Uferbereich des Randgrabens wird stark vom Neophyt Drüsiges Springkraut (Impatiens glan-
dulifera) geprägt, außerdem von Brombeere, Himbeere und Mädesüß, als Einzelexemplar Wurm-
farn.

Avifaunistische Potentialabschätzung

Unter den alten Obstbäumen befinden sich auch Höhlenbäume und (stehendes) Totholz, es findet 
sich ein dichtes Weidengebüsch auf der Fläche. Es ergeben sich daher Potenziale für alle im 
Landkreis Stade verbreiteten allgemeinen Arten von Gehölz- und Höhlenbrütern, auch Kleineulen 
sind möglich. Durch die Abwesenheit großer Dornensträucher, die Abwesenheit naturnaher 
Gewässer, den durch Störungen artenarmen Unterwuchs und die weitgehend intensiv-landwirt-
schaftlich überprägte Umgebung finden sich darüber hinaus keine Hinweise auf besondere Arten 
wie den Neuntöter, andere besondere Arten wie der Ziegenmelker sind durch den ungepflegten 
Unterwuchs von der Brut weitgehend ausgeschlossen. Beim Rückschnitt und etwaiger Entnahme 
von Bäumen ist die Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigungen zu beachten (01.03.-30.09.).

Maßnahmen zur Pflege & Entwicklung

Die Fläche soll freigeschnitten und gemäht werden, die Gassen sind flach zu grubbern und mit 
zertifiziertem regionalem Saatgut für naturnahe Feuchtwiesen mit min. 25% Kräutern bzw. Blumen
anzusäen (Liefernachweis: Rieger-Hofmann „Nr. 2 Frischwiese / Fettwiese PR1“ oder Saaten Zel-
ler „Regiosaatgut UG 1 Feuchtwiese“), die Saatgutmischung in freier Landschaft ist auf Eignung 
mit der UNB abzustimmen. Die Fläche ist fortan 2 x jährlich zu mähen, der 1. Schnitt soll zwischen
dem 01. und 15. Juni erfolgen. Die zweite Mahd ist frühestens ab dem 15. August durchzuführen. 
Das Mahdgut ist abzufahren. Die Fläche ist nicht zu düngen, Biozide und weitere stoffliche Ein-
träge sind unzulässig; eine ggf. erforderliche Erhaltungskalkung ist nur nach vorheriger Abstim-
mung und mit Zustimmung und nach Maßgabe der UNB des LK Stade zulässig. Die flächenscho-
nende Ernte des Obstes ist zulässig. 

Die Bäume sind fachgerecht zurück zu schneiden, liegendes Totholz in den Gassen ist zu entneh-
men oder in die Reihen umzuschichten, es ist die Ausschlussfrist für Gehölze zu beachten (01.03.-
30.09.). 
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Vorhandene und entstehende Lücken im Baumbestand sind durch Neupflanzung alter Obstbaum-
sorten (gem. Liste regionaler Obstsorten, LK Stade) als Halb- oder Hochstamm im Pflanz- und 
Reihenabstand von 8,0 m umgehend zu ergänzen. An allen Bäumen ist jährlich ein Pflegeschnitt 
vorzunehmen.

Da Teile der Eingriffe bereits vor Jahren erfolgt sind und im Zuge der Bebauungsplanung geneh-
migt werden sollen, wurde nach Vorgesprächen 2018/19 bereits mit dem Rückschnitt einiger 
Bäume im hinteren Bereich begonnen, um weitere Bruchschäden an den alten Obstbäumen zu 
vermeiden.

Das vorhandene Weidengebüsch soll als Nahrungshabitat spezialisierter Insekten und Vogelarten 
sowie als Bruthabitat erhalten werden. Es ist jedoch bedarfsgerecht zu schneiden, eine weitere 
Ausdehnung ist zu unterbinden.

Der Uferbereich des Grabens ist von Grubbern und Neueinsaat auszunehmen. Er ist unbedingt 
zum Zeitpunkt der ersten Blüte des Springkrauts im Juli vor Aussamung gründlich und tief zu 
mähen, um eine Aussaat des Springkrauts zu unterbinden. Sofern nur einzelne Bereiche vom 
Springkraut befallen sind, können die Exemplare in diesen ausgestochen werden und der Restbe-
stand ist dann normal zu mähen.

Hinweis auf Baumscheibe

Die jungen Obsthochstämme benötigen bis zirka dem 5./6. Standjahr eine Baumscheibe. Die 
Baumscheibe ist wegen Wasser- und Nährstoffkonkurrenz gras- und krautfrei zu halten. Die 
Baumscheibe ist mit organischen Materialien wie Kompost, grobem Holzhäcksel oder gut verrotte-
tem Stallmist abzudecken. Von einer Abdeckung mit Rindenmulch ist abzusehen.

Pflanzqualität Obstbäume

Als Pflanzqualitäten sind für die Anpflanzungen von Obstbäumen zu verwenden: Hochstämme, 3x 
verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang: 10-12 cm.

Einzelbaumschutz und Pfahlbindung

Die Einzelbäume (hier: Streuobstwiese) sind mit jeweils zwei Baumpfählen einschließlich Binde-
gurt oder Kokosanbindung zu sichern und mit Einzelbaumschutz vor Wildverbiss bzw. mechani-
sche Beschädigung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu schützen.

Pflege der Streuobstwiese

Sämtliche Anpflanzungen sind durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu sichern. In den ersten 10 
Jahren sind an den Jungbäumen der Streuostwiese Erziehungsschnitte durchzuführen. Bei im 
Ertrag stehenden Obstbäumen müssen regelmäßig Instandhaltungsschnitte bzw. Pflegeschnitte 
durchgeführt werden. Eingegangene Bäume sind umgehend zu ersetzen.
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Bewirtschaftungsauflagen Streuobstwiese

Bei der Bewirtschaftung der extensiven Streuobstwiese ist folgendes zu unterlassen:

• das mehr als 2-schürige Mähen
• die Beweidung mit >2 GVE/ ha
• die Mahd vor dem 15.06. eines jeden Jahres
• das nicht Abfahren des Mähgutes
• das nicht extensive Nutzen der Obstwiese
• das Walzen, Striegeln oder Abschleppen
• der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (außer z. B. aus dem Ökolandbau)
• das Aufbringen von Dünger jeglicher Art, außerhalb der Baumscheiben

Aufwertungspotential

Der Bestand ist nach Drachenfels (2020) schwer zu klassifizieren; die Fläche ist weder als intensi-
ver Erwerbsobstbau (EO), noch als extensive Streuobstwiese (HO) einzustufen, da schon seit 
mehreren Jahren augenscheinlich keinerlei Bewirtschaftung und Pflege der Obstbäume mehr 
erfolgt ist und der Charakter eines Obstbestandes zunehmend in den Hintergrund rückt, der Unter-
wuchs rückt in den Vordergrund und ist nicht mehr als Wiese einzustufen, ein wesentliches Krite-
rium damit unerfüllt. Der noch vorhandene Baumbestand droht insgesamt zusammen zu brechen, 
die Störarten wie Brennnessel, Zaunwinde und Brombeere haben den naturnahen Unterwuchs 
großflächig überwuchert, die typische, vielfältige Artenausprägung einer Extensivwiese ist nicht 
mehr gegeben.

Aus derzeitiger Sicht scheint die Fläche daher grundsätzlich naturnah, aber von starken Störungen
gekennzeichnet, sie wäre damit der Wertstufe III nach Drachenfels zuzuordnen (vgl. halbruderale 
Staudenflur UH). Zielwert einer Streuobstwiese ist Wertstufe IV - V. 

Es wird daher davon ausgegangen, dass durch entsprechende Pflege, ergänzende Gehölzpflan-
zung und standortgerechte Neueinsaat die Fläche kurzfristig (binnen 2-3 Jahren) auf Wertstufe IV 
gebracht werden kann. Mittelfristig (5-10 Jahre) sollte sie, bei entsprechender Pflege, durch den 
vorhandenen alten Obstbaumbestand die Wertstufe V annehmen. 

Gemäß Abstimmung und nach Maßgabe der UNB des Landkreises Stade (Fr. Bittmann) mit Mail 
vom 13.11.2019 wurde bei Einhaltung aller Auflagen eine Aufwertung um 1,5 Wertstufen einge-
räumt.

Umsetzungszeitpunkt

Die Maßnahmen befinden sich nach Vorabstimmung bereits in Umsetzung; sie sind ab Winter 
2020/21 gemäß hier stehender Maßgaben auf der vollen erforderlichen Flächengröße zu erbrin-
gen, etwaige noch erforderliche Nachpflanzungen können jedoch bis einschließlich zum 
30.10.2021 erfolgen (Nutzung des optimalen Pflanzzeitpunktes). Zum 31.10.2021 sind die voll-
ständig umgesetzten Maßnahmen inklusive aller Pflanzungen mit dem Bewirtschaftungsprotokoll 
der UNB nachzuweisen.
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Monitoring

- Nach Umsetzung der Maßnahmen ist eine schriftliche Fertigstellungsanzeige an die UNB zu lei-
ten;

- Die fachgerechte Durchführung der Bewirtschaftung ist der unteren Naturschutzbehörde jährlich 
mit Hilfe eines Bewirtschaftungsprotokolls bis spätestens 31. Oktober des Jahres schriftlich nach-
zuweisen;

- Die Entwicklung der Flächen ist 3 Jahre nach Abschluss der Maßnahmen zu überprüfen; hin-
sichtlich des Entwicklungszieles sind ggf. erforderliche Maßnahmenanpassungen zu treffen oder 
die Entwicklungsziele anders zu fassen. Eine Anpassung der Entwicklungsziele ist nur in Abstim-
mung mit der UNB zulässig und dieser anzuzeigen. Veränderte Maßnahmen könnten insbeson-
dere hinsichtlich der Mahd erforderlich werden.

Sicherung, Durchführung und Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen

Zur dauerhaften Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen ist eine grundbuchliche Sicherung   vor Sat  -  
zungsbeschluss im Grundbuch ein  zu  tragen.  

Nach Fertigstellung erfolgt eine Fertigstellungsanzeige für die fachgerechte Umsetzung der Kom-
pensationsmaßnahme bei der unteren Naturschutzbehörde (spätestens zum 31.10.2021).

Die Ausgleichsmaßnahmen werden im Winter und Herbst nach Satzungsbeschluss durchgeführt. 

Ein Flächenanteil von 0,473 ha des Flurstückes 13 in der Flur 26 der Gemarkung Agathenburg 
werden dem Bebauungsplan Nr. 8 „Hohenfelde“ zugeordnet. 

B.7 Zusammenfassung

Die Gemeinde Mittelnkirchen überplant mit dem Bebauungsplan Nr. 8 „Hohenfelde“ ein Areal von
ca. 1,92 ha.  

Für die Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild und Teile des Schutzgutes Boden ist der Aus-
gleich im Rahmen des Plangebietes möglich. Der verbleibende Ausgleich für das Schutzgut Boden
(Flächenversiegelung)  wird  auf  einer  Kompensationsfläche  in  der  Gemeinde  Agathenburg  er-
bracht. 

Bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist davon auszu-
gehen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen verbleiben.

Somit kann der Eingriff,  bei Durchführung  aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen, durch den Bebauungsplan Nr. 8 „Hohenfelde“, als ausgeglichen angesehen werden.
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